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PERSÖNLICH

Wahres Glück
Ich durfte kürzlich im Theater 
Stadelhofen in Zürich der 
Premiere des Stücks «Ö Rö» 
beiwohnen. Der Premierentag 
fiel gerade noch in die Zeit vor 

der grossen 
Coronakrise, als 
man sich in den 
Theaterfoyers 
zwar leicht 
belustigt mit 
den Ellbogen 
begrüsste, um 
sich dann aber 

beherzt die Hände zu schütteln 
und sich tollkühn zu umar-
men. Wie schnell sich solche 
Dinge doch ändern!
«Ö Rö» ist angelehnt an das 
französische Wort «heureux» 
für «glücklich», und tatsäch-
lich ist dieses Stück ein 
einziges kleines Glück. Es 
beginnt damit, dass sich die 
Darsteller vor dem Publikum 
aufstellen und gemeinsam die 
Geschichte von «Hans im 
Glück» erzählen. Sie tun das 
abwechslungsweise, mal auf 
Deutsch, mal auf Französisch, 
werfen sich locker-flockig die 
Sätze zu und mimen dabei auf 
unterhaltsame Weise, wie der 
gute Hans seinen Goldklum-
pen gegen ein Pferd eintauscht, 
das Pferd gegen eine Kuh, die 
Kuh gegen ein Schwein und so 
weiter, bis Hans am Ende 
seines Handelns ohne jegli-
chen Besitz dasteht, von sich 
aber behauptet, endlich der 
glücklichste Mensch auf der 
Welt zu sein, da er vollends 
befreit sei von jeder Last. 
Genauso wie einen das 
Märchen der Gebrüder Grimm 
über den naiven Hans immer 
wieder staunen lässt, so 
überrascht zeigen sich auch die 
vier Darsteller der «Compagnie 
du Bouc» über das Glück, das 
Hans am Ende der Geschichte 
empfindet. Denn nun erst 
beginnt das eigentliche Stück 
«Ö Rö», in welchem sich das 
sympathische Schau-
spiel-Quartett plaudernd und 
musizierend mit der Frage 
beschäftigt, was wahres Glück 
bedeutet. Dabei passiert genau 
das, was sich das Stück 
erhofft, nämlich dass man 
auch als Zuschauer plötzlich 
anfängt, über die Dinge, die 
einen glücklich machen, 
nachzudenken.
Wie wertvoll eine flüchtige 
Umarmung unter Freunden ist, 
merkt man erst, wenn man 
sich heute leicht ratlos gegen-
übersteht und nicht weiss, wie 
man sich unter Einhaltung des 
Corona-bedingten «Social 
Distancing» korrekt begrüssen 
soll. Die allerwenigsten von 
uns müssen sich dabei Sorgen 
vor einer tödlichen Infektion 
machen. Die veränderten 
Gewohnheiten sind eher ein 
Akt von gesellschaftlicher 
Solidarität. Angesichts der 
zahllosen kulturellen, sportli-
chen und sozialen Veranstal-
tungen, die wegen des Corona-
virus abgesagt werden muss-
ten, habe ich beschlossen, in 
dieser Solidarität, dieser 
sinnbildlichen Umarmung aller 
alten und kranken Menschen, 
ein kleines Glück zu sehen.

Rolf Sommer 

Rolf Sommer ist gespannt darauf, ob er sei-
nem Beruf als Schauspieler aufgrund des Co-
ronavirus in den kommenden Wochen wei-
terhin wird nachgehen dürfen.

Berner versucht Freiheitsstrafe abzuwenden
Obergericht | Betrug

Weil er einem Urner übers 
Internet Coop-Geschenkkar-
ten verkauft aber nie gelie-
fert hatte, soll ein Berner 
ins Gefängnis. Seine Beru-
fung wurde abgelehnt: Er 
hat schon zu viel auf dem 
Kerbholz.

Im November 2018 hatte ein Berner 
vor dem damaligen Urner Landge-
richtsvizepräsidium zu erscheinen. 
Dies, weil er über eine Auktionsplatt-
form im Internet einem Urner vier 
Coop-Geschenkkarten im Wert von 
insgesamt 400 Franken verkauft hatte, 
diese aber nicht auslieferte, nachdem 
der Urner die vereinbarten 366 Fran-
ken überwiesen hatte. Das Landge-
richtsvizepräsidium verurteilte den 

Mann schliesslich wegen Betrugs zu 
einer unbedingten Freiheitsstrafe von 
20 Tagen.

Keine positive Prognose
Eine unbedingte Freiheitsstrafe für 
ein Vermögensdelikt, das knapp an 
der Geringfügigkeitsgrenze vorbei-
schrammt? Das hängt mit dem Vorle-
ben des Berners zusammen. So kom-
men Geldstrafen bei Personen, die, 
wie der Beschuldigte, in den vergan-
genen 20 Jahren Verlustscheine in 
einem sechsstelligen Frankenbetrag 
nicht getilgt haben, kaum infrage. 
Und nachdem der Berner bereits 
mehrmals im Strafvollzug war, er 
mehrfach vorbestraft ist und er auch 
während dem Strafvollzug mehrere 
disziplinarische Massnahmen über 
sich ergehen lassen musste, konnte 
auch schwerlich eine positive Prog-

nose gestellt werden. Die Strafe be-
dingt auszusprechen, kam somit auch 
nicht infrage.

Gemeinnützige Arbeit  
statt Gefängnis
Das Obergericht wies denn auch aus 
diesen Gründen die Berufung des Ber-
ners ab. Sein Vorleben war es aber 
auch, was den Berner dazu bewogen 
hatte, gegen die ursprünglich als Straf-
befehl ausgesprochene Freiheitsstrafe 
vorzugehen. Beziehungsweise, dass er 
sein wenig schmeichelhaftes Vorleben 
hinter sich gelassen habe und eine 
Arbeit gefunden habe. Wenn er nun 
wieder ins Gefängnis müsse, sei das al-
les futsch, und er müsse wieder von 
vorne anfangen, hatte er 2018 vor dem 
Landgericht begründet. In seiner Beru-
fung hatte er auch beantragt, die Frei-
heitsstrafe als gemeinnützige Arbeit zu 

verbüssen. Dafür sei das Gericht aber 
der falsche Adressat, geht aus dem 
Urteil des Obergerichts hervor. Dafür 
sei die Vollzugsbehörde zuständig. 
Wenn das Urteil rechtskräftig sei, 
könne der Beschuldigte ein entspre-
chendes Gesuch ans Amt für Justizvoll-
zug stellen. Aufgrund des Strafmasses 
komme auch eine Halbgefangenschaft 
infrage, so das Gericht. «Die Ausspre-
chung einer unbedingten Freiheits-
strafe bedeutet somit nicht automa-
tisch, dass der Berufungskläger seine 
Stelle verliert», heisst es im Urteil. 
Die Anschlussberufung der Staatsan-
waltschaft, welche wie ursprünglich 
schon im Strafbefehl 30 Tage unbe-
dingte Freiheitsstrafe forderte, wurde 
ebenfalls abgewiesen. Der Berner muss 
die Verfahrenskosten von insgesamt 
5005 Franken bezahlen. Das Urteil ist 
noch nicht rechtskräftig. (füm)

SVP sagt Nein zur Änderung des  
Fuss- und Wanderweggesetzes
Parteitag | Ja zu Begrenzungsinitiative und Jagdgesetz
Die SVP debattiert kontro-
vers und ausgiebig, fällt 
dann aber eindeutige Ent-
scheide zu den Parolen. 
Diese lauten dreimal Ja auf 
eidgenössischer sowie je 
einmal Ja und Nein auf 
kantonaler Ebene.

Mathias Fürst

«Ja» war zwar einmal der Slogan der 
SP Schweiz, am Parteitag vom Don-
nerstagabend, 12. März, passte er 
aber auch gut zur SVP Uri. Fünf Pa-
rolen für den Abstimmungssonntag 
vom 17. Mai galt es zu fassen, viermal 
sagt die SVP Uri Ja. Die Nein-Parole 
gibt es zu einer der beiden kantona-
len Vorlagen, der Änderung des kan-
tonalen Fuss- und Wanderweggeset-
zes. Landrat Alois Arnold (81), 
Bürglen, stellte es vor. 
Mit der Änderung fallen neu auch die 
Bikewege – davon gibt es im Kanton 
Uri rund 600 Kilometer – unter die 
Regelung des Gesetzes. Denn bisher 
fehle eine klare gesetzliche Regelung 
der Zuständigkeit und Verantwortung 
für die Planung, die Anlage und den 
Unterhalt der Bikewege. «Positiv ist, 
dass neu auch private Weggenossen-
schaften Unterhaltsbeiträge geltend 
machen können», sagte Alois Arnold. 
Bisher habe sich der Kanton davor 
versteckt. Der Vorstand der SVP Uri 
hatte sich gegen die Gesetzesände-
rung ausgesprochen. Er persönlich 
befürworte es aber, sagte Alois Ar-
nold. Denn es bringe Planungssicher-
heit. In der Abstimmung blieb er aber 
allein. «Es geht einfach nicht, alle 
Wege für Biker aufzumachen», meinte 
etwa Landrat Hans Gisler (Schatt-
dorf). Er befürchtete, die Gesetzesän-
derung bringe vor allem viel «Juris-
tenfutter». Und Christian Arnold 
(Seedorf), frisch gewählter Regie-
rungsrat, meinte, es gebe bei den be-
troffenen Werkeigentümern grossen 
Unmut, weil man nicht mit ihnen ge-
sprochen habe. Es könne nicht sein, 
dass man diese quasi zwinge, den 
Rechtsweg zu beschreiten.
Ja sagten die 35 anwesenden Stimm-
berechtigten hingegen zur zweiten 
kantonalen Vorlage, der Änderung 
des Gesetzes über die direkten Steu-
ern. Der Entscheid fiel bei einer 
Gegenstimme und einigen Enthaltun-
gen deutlich. Vorgestellt hatte die 
Vorlage Landrat Christian Schuler 
(Erstfeld).

Zauberwort «massvoll»
Kontrovers diskutiert wurde die 
Volksinitiative «für eine massvolle 

Zuwanderung», auch bekannt als 
«Begrenzungsinitiative». Die Pro-
Seite vertrat Monika Rüegger, SVP- 
Nationalrätin aus Engelberg. Sie sei 
selbst erstaunt gewesen, wie schnell 
die SVP die Unterschriften für die In-
itiative beisammen gehabt habe und 
wie gross der Zuspruch insbesondere 
im Tessin und in der Romandie gewe-
sen sei. Das sei aber, angesichts der 
höheren Arbeitslosigkeit unter der 
ausländischen Bevölkerung in diesen 
Regionen nachvollziehbar, sagte sie. 
Die Schweiz habe nach Luxemburg 
den zweithöchsten Ausländeranteil in 
Europa. Auswirkung dieser masslosen 
Zuwanderung, wie sie es nannte, 
seien Lohndumping, Arbeitslosigkeit, 
die Einwanderung wenig qualifizier-
ter Arbeiter und die Einwanderung in 
die Sozialwerke. Angesichts 1 Million 
Zuwanderer in 13 Jahren müsse man 
festhalten: «Die Schweiz wird zube-
toniert.» Weniger sei in diesem Fall 
mehr. «Es sollen die kommen, die wir 
brauchen», sagte sie. Egal ob aus 
Europa oder nicht.
Die gegenteilige Position vertrat Se-
bastian Züst, Altdorfer SP-Gemeinde-
rat. Für die von Monika Rüegger ge-
nannten Probleme gebe es Lösungen. 
Von der Förderung des öffentlichen 
Verkehrs über die Förderung des ge-
meinnützigen Wohnungsbaus bis zu 

sozialpolitischen Massnahmen. «Wir 
profitieren letztlich alle von der Zu-
wanderung», hielt er fest. Den Volks-
willen gelte es ernst zu nehmen, sagte 
er hinsichtlich der oft kritisierten Um-
setzung der Masseneinwanderungsin-
itiative der SVP, die von der Stimm-
bevölkerung angenommen worden 
war. «Das gilt aber nicht nur, wenn 
ihr eine Initiative gewinnt», sagte Se-
bastian Züst und verwies auf die ver-
schiedenen Abstimmungen zu den bi-
lateralen Verträgen. «Die Initiative 
geht zu weit und schadet der 
Schweiz», meinte Sebastian Züst.
Es gehe nicht darum, keine Zuwande-
rung mehr zu haben, war dann die 
Quintessenz der anschliessenden Dis-
kussion. Das Zauberwort laute: mass-
voll. In der Abstimmung setzte sich 
die Ja-Parole bei lediglich einer Ent-
haltung klar durch.

Stadt gegen Land beim  
Jagdgesetz
Beim Jagdgesetz zeichne sich ein har-
ter Abstimmungskampf Stadt gegen 
Land ab, sagte Monika Rüegger, die 
auch die beiden anderen eidgenössi-
schen Vorlagen vorstellte. In Uri 
müsse sie glücklicherweise nicht viele 
Worte darüber verlieren, sie habe sich 
sehr über das Abstimmungsresultat 
zur kantonalen Volksinitiative ge-

freut. Ein Nein zum Jagdgesetz hätte 
«massive Einschnitte bei der Jagd» 
zur Folge, warnte sie. Dass man den 
Wolf wieder zurückhole, nachdem 
ihn die Vorfahren ausgerottet haben, 
sei eine Schande, hiess es in der fol-
genden Diskussion. «Eigentlich brau-
chen wir gar kein Gesetz, wir sollten 
einfach handeln», sagte ein Parteimit-
glied. Die Ja-Parole zur Änderung des 
Jagdgesetzes fiel einstimmig bei einer 
Enthaltung.
Die Änderung des Bundesgesetzes 
über die direkte Bundessteuer sieht 
eine Erhöhung der steuerlichen Ab-
züge für Kinderdrittbetreuungskosten 
vor. Somit könnten Eltern künftig bis 
zu 25 000 Franken Kinderbetreuungs-
kosten pro Kind und Jahr bei der di-
rekten Bundessteuer in Abzug brin-
gen, statt wie bisher maximal 10 100 
Franken. Diese Erhöhung der Abzüge 
soll die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie stärken. Die SVP habe sich 
dagegen gewehrt, dass damit ein Fa-
milienmodell bevorzugt werde, sagte 
Monika Rüegger. Deshalb soll nun 
auch der allgemeine Kinderabzug von 
6500 Franken auf 10 000 Franken er-
höht werden. «Damit stärken wir den 
Mittelstand», sagte sie. Die Urner 
Kantonalpartei folgte ihrer Empfeh-
lung und beschloss, mit wenigen 
Gegenstimmen, die Ja-Parole.

Monika Rüegger, Obwaldner SVP-Nationalrätin, stellte am Parteitag der SVP Uri die eidgenössischen Abstimmungsvor-
lagen vom 17. Mai vor. FOTO: MATHIAS FÜRST
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